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Stadtkämmerei Silke Johler Vorlagen-Nr. 30/070/2018/1 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

30.11.2020 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 7   Nachtrag zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über 

kommunale Beistandsleistungen der Abfallentsorgung 

 
Ausgangssituation: 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15.06.2015 der „Öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung über kommunale Beistandsleistungen bei der Abfallentsorgung“ zugestimmt. 
Diese regelt die Leistungsbeziehungen zwischen dem Landkreis Ravensburg und der Stadt 
Aulendorf seit der Rückdelegation der Abfallwirtschaft an den Landkreis Ravensburg zum 
01.01.2016. 
 
Mit dem nun vorliegenden Nachtrag wurden die Aufwandsentschädigungen nochmals 
reduziert, weil auch die Arbeit für die Kommunen sich weiter reduziert. Es ist im beiliegenden 
Nachtrag auch bereits eine weitere Reduzierung der Aufwandsentschädigung ab 01.01.2022 
vorgesehen, weil zu diesem Zeitpunkt die Beratung der Kommunen vollständig entfallen soll.  
 
Der Landkreis Ravensburg hat nun den in der Anlage beigefügten „Nachtrag zur öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung über kommunale Beistandsleistungen bei der Abfallentsorgung“ 
aufgestellt und den Kommunen zur Gegenzeichnung übersandt.  
 

 
Beschlussantrag: 
Dem beigefügten „Nachtrag zur öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über kommunale 
Beistandsleistungen bei der Abfallentsorgung“ wird zugestimmt.  
 

 
Anlagen:    
Nachtrag   
 
 

 
Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 20.11.2020 
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